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Sehr geehrter Herr Semsrott, 

HAUSANSCHRIFT 

Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 
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FAX +49 (0}30 18-17-53351 

BEARBEITET VON 

███ █████

REFERAT: 505-IFG 

IFG-Anfragen@diplo.de 
www.auswaertiges-amt.de 

Berlin, 02.04.2019 

1. Ihrem Widerspruch vom 03.01.2019 (hier eingegangen am 07.01.2019) gegen den 

Bescheid des Auswärtigen Amtes vom 28.12.2018, Gz.: 505-51 l.E-IFG 422-2018, 

wird stattgegeben, der Bescheid entsprechend aufgehoben und durch diesen 

Widerspruchsbescheid ersetzt. 

2. Eine Widerspruchgebühr wird nicht erhoben. 

I. 

Begründung: 

Ihr Widerspruch ist zulässig und begründet. 

Das Auswärtige Amt hat die Sach- und Rechtslage noch einmal eingehend überprüft. 

Hierbei wurde festgestellt, dass der von Ihnen in Ihrem Widerspruch begehrte umfassende 

Zugang zu den augefragten Informationen ("Die GU Bundespräsident - EP- Präsident vom 
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24.03.2017", die allerdings auf den 23.03.2017 datiert ist) jetzt gewährt werden kann, da 

nunmehr die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Einstufung als Verschlusssache 

VS-NfD als nicht mehr gegeben erachtet werden. Entsprechend wurde die 

Gesprächsunterlage  entstuft, so dass der Zugang gewährt werden kann. 

II. 

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Berlin erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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